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RS OGH 1983/11/16 3Ob143/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1983

Norm

ZPO §514 B

Rechtssatz

Weicht die Entscheidung des Gerichtes eindeutig und zum Nachteil der Partei von dem ab, was diese begehrt hat, so

ist diese beschwert, auch wenn das von ihr Begehrte gegen Treu und Glauben verstößt.
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